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I N H A L T  
 

Verlautbarungen, ausgenommen Kundmachung von Verordnungen der Organe der 
AMA 

 
35. Zulassung für Einreichungen von Importanträgen für Milch und Milchprodukte 

im Rahmen des Kontingentes  gemäß Anhang I Teil H (Norwegen) der VO (EG) 
Nr. 2535/2001 in Verbindung mit der VO (EG) Nr. 2012/2003 für den Zeitraum 
1. Jänner 2004 bis 30. Juni 2004 
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Nr. 35 

Zulassung für Einreichungen von Importanträgen für Milch und Milchprodukte im Rahmen des 
Kontingentes  gemäß Anhang I Teil H (Norwegen) der VO (EG) Nr. 2535/2001 in Verbindung mit 

der VO (EG) Nr. 2012/2003 für den Zeitraum 1. Jänner 2004 bis 30. Juni 2004 
 
 
1. Der Antragsteller für eine Importlizenz muss im voraus durch die zuständige Behörde (AMA) des 

Mitgliedstaates in der er seinen Hauptsitz hat zugelassen sein. 
 
2. Die Zulassung wird jedem Antragsteller erteilt, der vor dem 1. Dezember 2003 bei der AMA einen 

Antrag mit folgenden Beilagen einbringt: 
 

(a) den Beweis, dass im vorangegangenen Kalenderjahr (2002) Milchprodukte gemäß Kapitel 04 der 
Kombinierten Nomenklatur in die Gemeinschaft importiert und/oder aus der Gemeinschaft 
exportiert wurden; mindestens 25 Tonnen und mindestens 4 Handelsgeschäfte pro Jahr. 

 
(b) alle Dokumente und Bescheide die ausreichend seine Identität beweisen, sowie die Bonität des 

Antragstellers und insbesonders: 
 

- die Beweise auf dem Gebiet der Buchhaltung des Unternehmens und/oder das festgesetzte 
Steuerrecht in Übereinstimmung mit der nationalen Gesetzgebung, (Rechnungen über 
getätigte Importe/Exporte mit einem buchhalterischem Vermerk) 

- seine UID-Nummer; 
- seinen Eintrag im Firmenbuch. 

 
3. Zum Beweis gemäß Artikel 8 Absatz (2) Buchstabe a) der VO (EG) Nr. 2535/2001 werden nur 

Zollerklärungen (Original oder vom Zoll gestempelte Durchschrift), die in Feld 8 der 
Importerklärungen bzw. in Feld 2 der Exporterklärungen den Namen und die Adresse des 
Antragstellers aufweisen, berücksichtigt (nur Lizenzen genügen nicht; Transaktionen im Rahmen 
des aktiven und passiven Veredelungsverkehrs gelten nicht als Importe oder Exporte für dieses 
Zulassungsverfahren). 

 
4. Vor dem 15. Dezember informiert die AMA die Antragsteller über die Ergebnisse des 

Zulassungsverfahrens und über die Nummer der Zulassung. Die Zulassung gilt für sechs Monate 
(1. Jänner 2004 – 30. Juni 2004). 
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Antrag auf Zulassung zur Beantragung von Lizenzen 
zur Einfuhr von Milch und Milcherzeugnissen 

gemäß Anhang I Teil H (Norwegen) der VO (EG) Nr. 2535/2001 
 

– Zeitraum: 1. Jänner 2004  bis 30. Juni 2004  – 
 
1. Angaben zum  

Antragsteller 
genaue Firmenbezeichnung 
lt. Firmenbuch-Eintragung: 
 

 Anschrift: Zustelladresse:  
 
 

 Telefon-Nr. mit Durchwahl: 
 

 Zuständig für Rückfragen: 
 

 Firmenbuch-Nr.: 
 

 Umsatzsteueridentifikations-Nr.: 
  
 

2. Antrag auf 
Zulassung 

Ich/wir ersuche(n) hiermit um Zulassung zur Beantragung von Lizenzen zur Einfuhr von 
Milch und Milcherzeugnissen gemäß VO (EG) Nr.2535/2001 für 1.1.2004 bis 30.6.2004. 

  
 

3. Erklärung zur 
Tätigkeit und 
Nachweise 

Ich/Wir erkläre(n) hiermit: 
- dass ich/wir den Beweis erbringe(n), im vorangegangenen Kalenderjahr Milchprodukte 

gemäß Kapitel 04 der Kombinierten Nomenklatur in die Gemeinschaft importiert 
und/oder aus der Gemeinschaft exportiert hat/haben, und zwar mindestens 25 Tonnen 
(aufgeteilt auf mindestens 4 Geschäftsfälle). 

Nachweis: beiliegende Einfuhrerklärungen / Ausfuhrerklärungen 
  

4. Verpflichtung Ich/Wir erkläre(n) hiermit: 
- alle hinreichenden Identitätsnachweise und Auskünfte über meine/unsere Eigenschaft 

als Marktteilnehmer nachweisen zu können, insbesondere Betriebs- 
buchführungsunterlagen und/oder gemäß den nationalen Rechtsvorschriften erstellte 
Steuerunterlagen,  

- meine/unsere Umsatzsteueridentifikationsnummer und meinen/unseren Eintrag ins 
Firmenbuch vorgelegt zu haben  

 der Agrarmarkt Austria jedwede Kontrolle der Buchhaltung im Zusammenhang mit den 
vorgelegten Unterlagen zu gestatten. 

 
  
 

5. Kenntnisnahme 
des Hinweises  
zur Gültigkeit 

Im Falle der Zulassung gilt diese nur bis 30. Juni 2004. 
Die Zulassung für Einreichungen ab 1.Juli ist jährlich bis 31. März neu zu beantragen.

  
 

6. Unterzeichnung   
 Ort, Datum 
 
 
   
 rechtsverbindliche Unterschrift mindestens 
 einer vertretungsberechtigten Person 
 
 – Firmenstempel – 
 



IMPRESSUM 
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Diese Verlautbarung ist auf der Webseite  
der Agrarmarkt Austria (www.ama.at) im Internet verfügbar. 
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